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ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, SICH ZU VERGEWISSERN, DASS 
ER DIE AKTUELLSTE VERSION DER RICHTLINIE VERWENDET.   DIE AKTUELLE VERSION 
DER RICHTLINIE IST IM INTRANET DES UNTERNEHMENS ABRUFBAR. 
 
JEDES TEAMMITGLIED, DAS GEGEN EINE RICHTLINIE DES UNTERNEHMENS VERSTÖSST, 
KANN MIT KORREKTURMASSNAHMEN BIS HIN ZUR KÜNDIGUNG DES 
ARBEITSVERHÄLTNISSES BELEGT WERDEN. 

 

Anwendbarkeit 

Diese Richtlinie zur Bekämpfung von Diskriminierung und Belästigung („Richtlinie“) gilt für 
Insight Enterprises und alle Tochtergesellschaften von Insight auf der ganzen Welt (im 
Folgenden zusammenfassend „Insight“). Die Richtlinie gilt gleichermaßen für alle Insight-
Mitarbeiter, Auftragnehmer und bevollmächtigte Vertreter. Sie wird regelmäßig von der 
Geschäftsleitung und dem Vorstand von Insight Enterprises überprüft und genehmigt. 
 

Zweck 

Insight setzt sich für den Aufbau und die Stärkung einer Kultur der Ethik und Integrität ein. 
Diese Richtlinie legt geschäftliche Verhaltensstandards und Verantwortlichkeiten zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und Belästigung fest. Insight setzt sich für ein Arbeitsumfeld 
ein, in dem alle Personen mit Respekt und Würde behandelt werden. Es unterstreicht unser 
Bestreben und unsere Verpflichtung, bei all unseren geschäftlichen Aktivitäten überall auf der 
Welt ehrlich und ethisch zu handeln. 
 
Definitionen 

• Klassifizierungsstufe (öffentlich) – Diese Klassifizierung gilt für Informationen, 
die vom Insight-Management zur Veröffentlichung freigegeben wurden. Die 
Veröffentlichung der Informationen kann dem Unternehmen in keiner Weise 
schaden.  

• Diskriminierende Belästigung ist verbales oder körperliches Verhalten, das eine 
Person aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, ihres Geschlechts (einschließlich 
Schwangerschaft, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität), ihrer 
nationalen Herkunft, ihrer Religion, ihres Alters (ab 40 Jahren), einer Behinderung, 
genetischer Informationen oder eines anderen gesetzlich geschützten Umstands 
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oder aufgrund ihres Widerstands gegen Diskriminierung oder ihrer Beteiligung am 
Beschwerdeverfahren gegen Diskriminierung verunglimpft oder Feindseligkeit 
gegenüber dieser Person zeigt.  Generell verstößt Belästigung gegen das Gesetz, 
wenn sie ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld 
schafft oder wenn sie die Arbeitsleistung einer Person beeinträchtigt 

• GCO – Global Compliance Office 
• Sexuelle Belästigung sind unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, 

Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten und sonstiges verbales oder 
körperliches Verhalten sexueller Natur. Sexuelle Belästigung umfasst unter 
anderem unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Anspielungen, anzügliche 
Kommentare, Hänseleien, Witze, Formulierungen, Gesten, Blicke, obszönes 
Bildmaterial, Bitten um sexuelle Gegenleistungen von einem Teammitglied oder 
sonstiges körperliches oder verbales Verhalten sexueller Natur, persönlich oder 
über elektronische Medien. Dies gilt auch, wenn: 
o die Unterwerfung unter ein solches Verhalten als ausdrückliche oder implizite 

Bedingung für eine Beschäftigung bei Insight herangezogen wird 
o die Unterwerfung unter ein solches Verhalten oder die Ablehnung eines solchen 

Verhaltens als Grundlage für Beschäftigungsentscheidungen herangezogen 
wird, die die Person betreffen, die sich Anforderung, ein solches Verhalten an 
den Tag zu legen, unterwirft oder es ablehnt, oder 

o ein solches Verhalten den Zweck oder die Wirkung hat, die Arbeitsleistung eines 
Teamkollegen zu beeinträchtigen oder ein einschüchterndes, feindseliges oder 
beleidigendes Arbeitsumfeld zu schaffen. 

 
Einzelheiten der Richtlinie 
 
1. Einführung in die Richtlinie 

1.1. Insight hat diese Richtlinie aufgestellt, um zu gewährleisten, dass alle seine 
Mitarbeiter in einem Umfeld arbeiten können, das frei von Belästigung, 
Diskriminierung und Vergeltungsmaßnahmen ist. Insight wird alle 
angemessenen Anstrengungen unternehmen und dafür sorgen, dass alle 
Beteiligten mit diesen Richtlinien vertraut sind und wissen, dass Beschwerden 
wegen eines Verstoßes gegen diese Richtlinien untersucht und entsprechend 
geahndet werden.  

2. Grundsatzerklärung 

Insight verbietet diskriminierende und sexuelle Belästigung und stellt sicher, dass alle 
Personalmaßnahmen, die Mitarbeiter oder Bewerber für eine Stelle betreffen, frei von 
Diskriminierung und Belästigung sind. Wir bieten regelmäßige Schulungen und 
Weiterbildungen für alle Mitarbeiter zum Thema Diskriminierung und Belästigung am 
Arbeitsplatz an. 

2.1. Diskriminierung 

2.1.1. Insight duldet keinerlei diskriminierende Belästigung im Rahmen von 
Beschäftigungsangeboten oder -praktiken 
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2.1.2. Unsere Richtlinie gegen Diskriminierung bei der Beschäftigung gilt für die 
Rekrutierung, Einstellung, Vergütung, Beförderung, Versetzung, 
Disziplinierung, Degradierung, Kündigung, Entlassung, den Zugang zu 
Leistungen und Schulungen sowie für alle sonstigen Aspekte der 
Beschäftigung. 

2.2. Belästigung 

2.2.1. Wir schaffen eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung, in der jeder 
mit Fairness und Respekt behandelt wird. Es verstößt gegen diese 
Richtlinie, wenn ein Teamkollege gegenüber einem anderen 
Teamkollegen verbal oder körperlich diskriminierend oder sexuell 
belästigend auftritt  

2.2.2. Diskriminierende oder sexuelle Belästigung von Teammitgliedern am 
Arbeitsplatz durch Dritte wird ebenfalls nicht geduldet  

2.2.3. Das durch diese Richtlinie verbotene Verhalten, ob verbal, physisch oder 
visuell, bezieht sich auf jede Beschäftigungsmaßnahme und jedes 
willkommene oder unerwünschte Verhalten, das jemandem aufgrund 
seines geschützten Status widerfährt  

2.2.4. Zu den Verhaltensweisen, die durch diese Richtlinie verboten sind, 
gehören Beinamen, Verleumdungen, Witze, negative Stereotypen, 
Einschüchterungsversuche und Verbreitung oder Veröffentlichung von 
schriftlichem oder grafischem Material, das Feindseligkeit gegenüber 
Personen aufgrund ihres geschützten Status zeigt. Insight verbietet 
dieses Verhalten am Arbeitsplatz, selbst wenn das Verhalten nicht 
schwerwiegend oder tiefgreifend genug ist, um eine gesetzeswidrige 
Belästigung darzustellen.   

 

3. Überprüfung der Richtlinie 

3.1. Der Verantwortliche sollte die Richtlinien mindestens einmal alle 2 (zwei) Jahre 
oder bei Bedarf überprüfen.  

4. Meldung mutmaßlicher Verstöße 

4.1. Jeder mutmaßliche Verstoß gegen eine Insight-Richtlinie oder einen Standard 
sollte unverzüglich dem Global Compliance Office (compliance@insight.com) 
oder der Insight Compliance Helpline unter 
http://insightenterprises.ethicspoint.com gemeldet werden. 

4.2. Insight verfolgt eine strenge Politik gegen Vergeltungsmaßnahmen und duldet 
keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben einen 
Verstoß gegen die Richtlinien von Insight oder Gesetze melden. Wenn Sie 
Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dieser Hotline haben, können Sie 
sich jederzeit an das Global Compliance Office (compliance@insight.com) 
wenden. 

 
Zugehörige Richtlinien, Verfahren und Leitlinien 

• NSIT – IS002 

 

mailto:compliance@insight.com
http://insightenterprises.ethicspoint.com/
mailto:compliance@insight.com
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Versionsverlauf 

Datum der 
Version 

Versions
nummer 

Änderungen der Version Autorisiert von 

01.10.2008 1.0 Neu Compliance-Abteilung 
01.10.2018 2.0 Aktualisierung des Inhalts  Global Compliance Office 
07.01.2022 3.0 Aktualisierung von Inhalt 

und Layout  
Global Compliance Office 

15.09.2022 4.0 Abschnitt „Anwendbarkeit“ 
und Abschnitt Nr. 2 sowie 
Layout aktualisiert 

Global Compliance Office 

  


